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Bekanntmachung 

über die Feststellung und Prüfung des  
Jahresabschlusses 2022 

des Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-Wald, 
Außernzell 

 
1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung 

am 28.07.2023 den geprüften Jahresabschluss 
2022 behandelt und folgenden Beschluss ge-
fasst: 

  
 Die Verbandsversammlung stellt den Jahresab-

schluss des ZAW Donau-Wald für das Wirt-
schaftsjahr 2022 mit dem in der Anlage aufge-
führten Ergebnis fest. Der Jahresgewinn im ho-
heitlichen Bereich in Höhe von 761.727,40 € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der ku-
mulierte Jahresgewinn bei den Betrieben ge-

werblicher Art in Höhe von 172.921,04 € wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & 

Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresab-
schluss 2022 geprüft und den uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt: 

  
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-

schlussprüfers 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Zweckver-
band Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
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hinaus haben wir den Lagebericht des Zweck-
verband Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außern-
zell, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 

 Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 

allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 und 

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Zweckverbandes. In allen wesentlichen Be-
langen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 

 dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Deggendorf, 09. Juni 2023 

 Dr. Kittl & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
3. Der Jahresabschluss 2022 liegt zusammen mit 

dem Lagebericht in der Zeit vom 04.12.2023 bis 
15.12.2023 während der allgemeinen Dienst-
stunden in der Geschäftsstelle des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-
Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf. 

 
Außernzell, 19.09.2023 
ZAW Donau-Wald 
 
gez. 
Raimund Kneidinger 
Verbandsvorsitzender 
Landrat 
 
 

Bekanntmachung 
über die Feststellung und Prüfung des  

Jahresabschlusses 2022 
des Kommunalunternehmens Abfallwirtschaft 

Donau-Wald, 
Anstalt des öffentlichen Rechts (kurz AKU Donau-

Wald), Außernzell 
 
 
1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 

17.07.2023 den geprüften Jahresabschluss 
2022 behandelt und folgenden Beschluss ge-
fasst: 

  
 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss 

des AKU Donau-Wald KU für das Geschäftsjahr 
2022 fest und der Jahresgewinn in Höhe von 
988,30 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & 

Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresab-
schluss 2022 geprüft und den uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt: 

  
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-

schlussprüfers 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Abfallwirt-
schaft Donau-Wald, Anstalt des öffentlichen 
Rechts - AKU Donau-Wald, Außernzell, - beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31.Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Abfall-
wirtschaft Donau-Wald, Anstalt des öffentli-
chen Rechts - AKU Donau-Wald, Außernzell, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 

allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Kommunal-
unternehmens zum 31. Dezember 2022 sowie 
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seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 

 
      Deggendorf, 09. Juni 2023 
 Dr. Kittl & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
3. Der Jahresabschluss 2022 liegt zusammen mit 

dem Lagebericht in der Zeit vom 04.12.2023 bis 
15.12.2023 während der allgemeinen Dienst-
stunden in der Geschäftsstelle des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-
Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf. 

 
Außernzell, 19.09.2023 
AKU Donau-Wald 
 
gez. 
Raimund Kneidinger 
Verwaltungsratsvorsitzender 
Landrat 
 

 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
über die Feststellung und Prüfung des  

Jahresabschlusses 2022 
des Kommunalunternehmens  

 BBG Donau-Wald KU, 
Anstalt des öffentlichen Rechts, Außernzell 

 
 
1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 

17.07.2023 den geprüften Jahresabschluss 

2022 behandelt und folgenden Beschluss ge-
fasst: 

  
 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss 

des BBG Donau-Wald KU für das Geschäftsjahr 
2022 fest und der Jahresgewinn in Höhe von 
92.230,66 € wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen. 

 
2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & 

Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresab-
schluss 2022 geprüft und den uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt: 

  
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-

schlussprüfers 
 

„Wir haben den Jahresabschluss des BBG Do-
nau-Wald KU - Kommunalunternehmen für die 
Behandlung von Bioabfall und Grüngut Anstalt 
des öffentlichen Rechts des Zweckverbands Ab-
fallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, - beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der BBG Donau-
Wald KU - Kommunalunternehmen für die Be-
handlung von Bioabfall und Grüngut Anstalt 
des öffentlichen Rechts des Zweckverbands Ab-
fallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft. 
  
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 

 Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Kommunal-
unternehmens zum 31. Dezember 2022 sowie 
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens. In allen wesentli-
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chen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 

 dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 

 
Deggendorf, 09. Juni 2023 

 Dr. Kittl & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
3. Der Jahresabschluss 2022 liegt zusammen mit 

dem Lagebericht in der Zeit vom 04.12.2023 bis 
15.12.2023 während der allgemeinen Dienst-
stunden in der Geschäftsstelle des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-
Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf. 

 
Außernzell, 19.09.2023 
BBG Donau-Wald KU 
 
gez. 
Raimund Kneidinger 
Verwaltungsratsvorsitzender 
Landrat 

 
 
 
 
 
 
 

Aufgebotsverfahren 
der Sparkasse Freyung-Grafenau 

 
Das in Verlust geratene Sparkassenbuch der Spar-
kasse Freyung-Grafenau, Sparkasse Jandelsbrunn 
 

Nr. 3163207495 
mit einem Guthaben von 50.960,83 Euro 

 
hat bei Vermeidung der Ungültigkeitserklärung 
seine Rechte unter Vorlage des Sparbuches inner-
halb von 3 Monaten anzumelden. 
 
Grafenau, 04.10.2023 
 
Sparkasse Freyung-Grafenau 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
des (Mittel-) Schulverbandes Schönberg  

für das Haushaltsjahr 2023 
 

I. 
 

Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 Abs. 1 KommZG 
sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der (Mittel-) Schulverband Schönberg folgen-
de Haushaltssatzung:  
 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 934.500,00 € und im Vermögens-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
40.500,00 €  ab. 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

Verwaltungsumlage 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung der Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 
auf 672.600 € festgesetzt und nach der Zahl der Ver-
bandsschüler auf die Mitglieder des (Mittel-) Schul-
verbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird 
die maßgebliche Schülerzahl nach dem Stand vom 
01. Oktober 2022 auf 141 Verbandsschüler festge-
setzt. 

Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 
4.770,21 € festgesetzt.  

  

Investitionsumlage  

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Fi-
nanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-
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gaben im Vermögenshaushalt wird für das Haus-
haltsjahr 2023 auf 0,00 € festgesetzt und nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
(Mittel-) Schulverbandes umgelegt (Investitionsum-
lage). 

Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die 
maßgebliche Schülerzahl nach dem Stand vom 01. 
Oktober 2022 auf 141 Verbandsschüler festgesetzt. 

Die Investitionsumlage wird somit je Verbandsschü-
ler auf 0,00 EUR festgesetzt.  

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeiti-
gen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 150.000,00 EUR festgesetzt. 

 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 
in Kraft. 
  
 

II. 
 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat als Rechts-
aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan mit Schreiben vom 14.09.2023 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die Haushaltssatzung 
enthält keine nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 
40 Abs. 1 Satz 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO 
genehmigungspflichtigen Bestandteile.  
 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 9 Abs. 
1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, 
Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. § 1 ff. BekV amtlich be-
kannt gemacht.  
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis 
zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung im Rathaus des Marktes Schön-
berg, Marktplatz 16, 94513 Schönberg während der 
allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Ein-
sichtnahme auf. 
 

Schönberg, 04.10.2023 
(Mittel-) Schulverband Schönberg 
 
Martin Pichler 
Verbandsvorsitzender 
 

 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Mauth-Philippsreut 

für das Haushaltsjahr 2023 
 

I. 
 

Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40, Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung (GO) erlässt der Schulverband folgende 
Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungs-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
196.450,00 Euro und im Vermögenshaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben mit 49.600,00 Euro 
ab. 
 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Schulverbandsumlage: 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen und Ausgaben 
nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzie-
rung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird 
für das Haushaltsjahr 2023 auf   144.600,00 Euro 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler 
auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt 
(Verwaltungsumlage). 



 Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau Nr. 14/2023 56 

 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 
wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 1. Oktober 2022 auf 57 Verbandsschüler 
festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschü-
ler auf 2.536,84 Euro festgesetzt. 
 
4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 200.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men. 
 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2023 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 9 Abs. 
1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 KommZG 
amtlich bekanntgemacht.  
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird in 
der Gemeindeverwaltung in 94151 Mauth, Giese-
kestr. 2, Zimmer Nr. 4 niedergelegt.  
Gleichzeitig mit der Niederlegung wird die Haus-
haltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung öffentlich zugänglich aufgelegt (Art. 9 Abs. 1 
Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, 
Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 1 ff. BekV). 
 
 
 

III. 
 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat als 
Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
18.10.2023 Az. 21-941.3 mitgeteilt, dass die Haus-
haltssatzung keine nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG, Art. 40  Abs. 1 Satz 1 KommZG i. V. m. 
Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Teile 
enthält. 
 
Mauth, 26.10.2023 
Schulverband Mauth-Philippsreut 
 
Helmut Knaus,  
stellvertretender Vorsitzender 
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